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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dro GRUBER, Dr. KARASEK 
und Genössen an den Bundesmini ster für 
Auswärtige Angelegenheiten, betreffend 
die Verhandlungen mit der BRD über 
eine Erweiterung des Finanz- und Aus
gleichsvertrages (Abkommen von Bad-
Kreuznach) 

An die 

WIEN, 
13.2 jA. B. 

zu 1$1- jJ. 
Präs. am .. L?·_ .. ~.~.~.'J~72 

Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Nach der dem Bundes;-"inisteriui"il für Auswärtige Ange

::!..egenheiten am 27. Juli 1972 zugf:}:ommenen Note der Kanzlei 

des Präsidenten des Natic~alrates 21. 757/J vom 250 Juli 

1972 haben die Abgeor.dneten zum Nationalrat Dr. GRUBER, 

Dr. KARASEK und Genossen am 25. Juli 1972 eine 

Anfrage 

an d~n Bundesministee für Auswärtige Angelegenheiten, be

treffend Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland 

über eine Erweiterung des·Finanz- und Ausgleichsvertrages 

(Abkommen von Bad Kreuznach ) überreich·::; .. 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäss § 71 Absatz 3 

des Bundesge~etzes vom 6. Juli 1961, BGBl. Nr. 178, wie 

folgt zu beantworten: 

ad 1.) Am 3" Juli 1972 fand im Beisein.des Herrn 

erstanfragenden J>..bgeordneten Dr. GI::':JBER die 2. Sitzung des 

i\.u sschu sses zur Era:.::'Dei tung eines Gesamtkonzeptes für noch 

offene Entsch~d~gungsfragen statt. !n dieser wurde verein

bart, dass im 3undesministerlum für Finanzen ein Vorschlag 
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darüber ausgearbeitet vJird, inwieweit die bereits 5.~ 

einem Katalog erfassten, bisher in gesetzlichen Re

gelungen unberücksichtigt gebliebenen Schäden berück

sichtigt werden könnten. Zu diesem Zwecke ist dem Aus

schuss für Entschädigungsfragen noch im Herbst d.J. 

die Skizze für eine Regelung in Härtefällen und dann 

eine weitere für die umfassende Schlussregelung vorzu

legen. Die Aufnahme der gemäss Artikel 5 Finanz- und 

Ausgleichsvertrag möglichen Verhandlungen mit der Bundes

republik Deutschland wird sodann nach Billigung dieses 

Vorschlages durch die Bundesregierung erfolgen können. 

ad 2.) Den inte~nationalen Gepflogenheiten zu

folge wird ein Beamter des Bundesministeriums für Aus

wärtige Angelegenheiten an der Spitze'der österreichi

schen Delegation stehen. Sollte ai>er auf deutscher Seite 

de.r Vorsi t'z etwa einem Regierungsmi ~.:glied. übertragen wer

den, so hätte dies ~ur FOlge,dass auch auf österreic:ü

scher Seite ein gleichrangiges Organ den Delegatior.;:;vor

sitz zu führen hätte. 

ad 3.) Ob es zweckmässig sein wird, Vertreter der 

im ParI ament vertretenen Parteien den Expertenver:l3.ndlun

gen beizuziehen, könnte im Entschädigungsausschuss abge

klärt werden, zumal Vertreter der im Parlament vertretenen 

Parteien Mitglieder des Sntschädigungsaussc~usses sind. 

Wien, am 11. September 1972 

Der Bundesminister für Auswärtige 
;'" 

Ang,elegenhei ten: ,7 ' 

t~k~ 
\ 
\ 
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